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Zitat

D.h. falls man als Angestellter einen Vertrag unterzeichnet, in dem man zustimmt, dass
man eine Genehmigung für Nebentätigkeiten einholen muss, widerspricht das nicht nur
dem Tarifvertrag (TVL),

Es unterschreibt niemand einen Vertrag, dass er Nebentätigkeiten genehmigen lassen muss,
sondern das er andere Tätigkeiten (die in diesem Fall die Haupttätigkeit wären, da man ja
ansonsten beurlaubt ist  ) genehmigungspflichtig sind. Sieht das Gesetz ja auch so vor. Dem
TV-L widerspricht dies nicht, da nach dem nur Nebentätigkeiten angezeigt werden müssen 
Wie gesagt, es handelt sich um keine Nebentätigkeit, wenn man voll beurlaubt ist (und nein,
darüber müssen wir nicht diskutieren, dass ist einfach so  ). Übrigens gibt es nach dem TV-L
gar keine Beurlaubung 
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